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1. Einleitung, thematische Beschränkung

➢   Schwerpunkt der trinkwasserhygienischen Überwachung im 
Stadtgebiet München liegt auf der

Legionellenproblematik im Warmwasser
➢

➢   Öffentliche und nichtöffentliche Einrichtungen sind gleichermaßen 
betroffen.

➢   Aufgrund des Anlasses konzentrieren sich die folgenden 
Ausführungen auf nicht-öffentliche Einrichtungen.

➢   Für öffentliche Einrichtungen gelten zum Teil verschärfte 
Anforderungen.
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2.1  Definition Groß-/Kleinanlage nach § 3 Nr. 12 TrinkwV 2001

Untersuchungspflicht für Warmwasser auf Legionellen besteht bei 
Erfüllung der Definition „Großanlage zur Trinkwassererwärmung“.

2. Zweite Verordnung zur Änderung der
Trinkwasserverordnung vom 05.12.2012

Kurze Zusammenfassung wesentlicher Neuerung der Trinkwasser-
verordnung in der seit dem 14. Dezember 2012 geltenden Fassung 

(TrinkwV 2001) für nicht-öffentlich genutzte Trinkwasserinstallationen
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Bei Konzentrationen von mehr als 100 KBE/100 ml ergibt sich ein 
Handlungsbedarf für den Unternehmer oder sonstigen Inhaber.

2.2 Maßnahmen im Falle … der Überschreitung 
von technischen Maßnahmenwerten nach 
§ 9 Abs. 8 TrinkwV 2001
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Sofern der technische Maßnahmenwert nicht überschritten wird, ist die 
orientierende Legionellenuntersuchung im Abstand von drei Jahren zu 
wiederholen.

Die erstmalige orientierende Legionellenuntersuchung muss bis zum 
31.12.2013 abgeschlossen sein.

2.3 Untersuchungspflichten und Häufigkeit nach
§ 14 Abs. 3 TrinkwV 2001 in Verbindung mit
Anlage 4 Teil IIb
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Unauffällige Untersuchungsbefunde sind dem Gesundheitsamt (RGU) 
nicht zu übersenden.

2.4 Übermittlung von Untersuchungsbefunden 
an das Gesundheitsamt nach § 15 Abs. 3
TrinkwV 2001
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Weitreichende Handlungsverpflichtung des Unternehmers oder 
sonstigen Inhabers der Trinkwasserinstallation ohne Aufforderung 
durch das Gesundheitsamt.

2.5 Besondere Anzeige- und Handlungspflichten
nach § 16 Abs. 7 TrinkwV 2001
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3. Anforderungen RGU 

3.1 Orientierende Legionellen-
untersuchung 

Befund <= 100 Leg./100 ml 
keine Befund-Übermittlung 
an das RGU

Befunde > 100 Leg. / 100 ml
Befundübermittlung an das RGU
mit Hilfe des linksstehenden 
Formulars.
  
Bezug über 

www.muenchen.de/trinkwasser
(Downloadbereich)

http://www.muenchen.de/trinkwasser
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3. Anforderungen RGU

3.2 Mikrobiologische und/oder
 chemische Untersuchung 

Unauffällige Befunde
keine Übermittlung an das RGU

Auffällige Befunde 
Der Untersuchungsbefund sowie 
die Befunde der entsprechenden 
Nachuntersuchungen sind nach 
§ 16 TrinkwV 2001 dem RGU mit 
Hilfe des linksstehenden Formulars 
anzuzeigen.
  
Bezug über 

www.muenchen.de/trinkwasser
(Downloadbereich)

http://www.muenchen.de/trinkwasser
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www.muenchen.de/trinkwasser

Formulare zur Meldung von Maßnahmenwert- oder 
Grenzwertüberschreitung

3.3 Übermittlung von Untersuchungsbefunden 
an das Gesundheitsamt nach § 16 Abs. 1 
TrinkwV 2001

http://www.muenchen.de/trinkwasser
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Selbstständiges Handeln des Unternehmers oder sonstigen 
Inhabers nach den Vorgaben in § 16 Abs. 3 TrinkwV 2001 
(Mikrobiologie/Chemie) oder § 16 Abs. 7 TrinkwV 2001 
(Legionellen). Vor allem ......

– ohne Aufforderung durch das Gesundheitsamt (RGU),

– weitere Untersuchungen / Ortsbesichtigungen erforderlich,

– weitreichende Information der angeschlossenen 
Verbraucher erforderlich,

– Gefährdungsanalyse erforderlich (Legionellen).

– .................................................................................

Viele weitere Informationen unter 

www.muenchen.de/trinkwasser

3.4 Verantwortung des Betreibers 
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4. Informationsangebot 
des RGU zum 
Thema Trinkwasser

www.muenchen.de/trinkwasser

http://www.muenchen.de/trinkwasser
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4.1 Trinkwasserlabore 
Auszug aus LGL-Liste:

- nach PLZ sortiert

- Niederlassung im Nah-/S-Bahn-
Bereich

- ohne LGL (nur für ÖGD)
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4.2 Allgemeine Legio-
nelleninformation

www.muenchen.de/trinkwasser

http://www.muenchen.de/trinkwasser
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4.3 Maßnahmen - Legionellen

www.muenchen.de/trinkwasser

Checklisten zum Umgang mit der Legionellenproblematik

http://www.muenchen.de/trinkwasser
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4.4 Checklisten - Maßnahmen bei Legionellen 
(mittel, hoch, extrem hoch) in der TW-Inst.
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4.5 Geplant – elektronische
Meldeformulare

Eingabe am PC in eine Formular-
vorlage analog den „Papier-
Formularen“. 
Online-Übermittlung des  Datensatzes 
an das RGU



Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit !
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